
Lehrkräfte bezahlen persönlich die S-Kopien und
rechnen direkt mit S ab
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BASS 16-01.5 sagt:

Kopien im Zusammenhang mit der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ersetzen
Arbeitsmaterialien und Gegenstände, die für den regelmäßigen Unterricht benötigt werden (z.B.
Schreibmaterial, Hefte) und müssen von den Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schülern
grundsätzlich auf eigene Kosten beschafft werden.

Dies gilt insbesondere für Kopien, die dafür eingesetzt werden, die Schülerinnen und Schüler
davon zu entlasten, komplexere Informationen von der Tafel in ihre eigenen Hefte übertragen
zu müssen, und für Kopien, die Mitteilungen an Eltern enthalten, die ansonsten ins Heft diktiert
würden. Insoweit entstehende Kopierkosten sind der Ausstattung zuzurechnen und daher von
den Eltern bzw. den volljährigen Schülerinnen und Schülern selbst zu tragen. Werden von einer
Schule derartige Kopien hergestellt, die der Ausstattung zu zurechnen sind, sind diese Kosten
unabhängig vom Eigenanteil an den Kosten der Lernmittel umlagefähig.
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